
24

[17 . Jh . ? ] 1 A

KRIEGSORDNUNG: "ARTICULS BRIEFF ODER KRIEGS ORDNUNG GEGEN DEN
EYDGNOSSEN: NACH WELCHER SICH DIE IM AUSSZUG UNNDT ZU
FELDT LIGENTEN VÖLCKEREN ALLER ORTTEN UND ENDEN ZU
BETRAGEN HABEN"

[1 . ] Von fltichen und schweren
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Verschmächung der Relygion

[der ] Fürsten oder Herren Factyon

Bescheidenheitt unnd tröstliche zusamen haltung der Eydgnos-

sen [ : ]

Jhr sollen Eüch Hüetten von gottes undt seines heilligen namens

auch allerhand lesterungen weder Relygion noch fürsten und Herren

Factyon wegen , Jn einicherley weiss undt weg niemandt weder Schmüt-

zen noch schmächen auch weder Reden noch Hassen , Sonderen Eüch ge¬

gen Jederman auch gegen einanderen selbs bescheidenlich gebürendt
und freündtlich verhalten , einanderen in nöthen treüwlich Zuo hülff

komen tröstlich beystehen . auch leib undt guott Für einanderen dar¬
setzen

[2 . ] Vonn auff Ruhr [ : ]

Welcher auff Ruhr oder zusammen Rottung under den Soldatten auff

wass weiss undt weg es Jmmer geschechen möchte erwecken oder verur¬

sachen thätte , Solle darumb abgestrafft , Je nach beschaffenheit der
Sachen an leib undt leben

[3 . ] Sicher geleitt deren die auffkauff proviant oder andere Wahren

den Eydgnossen Zu führen [ : ]

Wer den Eydgnossen feillen kauff Undt Proviant Zu führt , welcherley

wahr dass auch ist , dess leib undt guott sol zu feldt undt ann al¬
len ortten Sicher sein

[4 . ] Straff der Flüchtigen ] : ]

Kein Eidgnoss Solle von dem anderen abweichen , weder in Schlachten

Stürmen noch in anderen nöthen , undt welcher sich schändtlicher

Weiss in die flücht begeben thette , sols an Jhme selbs haben , wass

von anderen Jhme desswegen widerfahren möchte So es auch sein eigen
leben betreffen thette

[5 . ] Unerlaubt Soll niemandt blünderen ] : ]

Keiner Soll weder in Stetten , Schlosseren dörfferen ohne feldt-

schlacht Understehen Zu blünderen , Zu vor und ehe dass orth erobe¬

ret ist Undt Es die hauptleüth Erlauben

[6 . ] Kirchen Clöster Mühlen Bach Undt andere Oeffen nit zu verder¬

ben [ : ]
Auch einiche Kirchen noch geistliche persohnen auch Klöster Weder

heimlich noch öffentlich beschädigen noch angriffen auch kein Müh¬

len noch Bach oder andere Oeffen verdürben , es wurden dan die Findt

der enden betretten , die mag man wohl angriffen , Jedoch so vil müg-
lich der Kirchen verschonnen

[7 . ] Friedt Zu nemen Friedt Zu geben undt sich . . . [nit ] Zu parthei-

en [ : ]
Jn fürfallenden Zerwürffnussen und Streithen Händlen Solle ein Je¬

der Schuldig sein , Friedt Zu Neimen  und Friedt Zu geben und den Zu
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halten , undt sich nit Zu partheien bey hocher straff auch die End¬
stehende Misshändel vor dem ordenlichen Richter Fürderlich endt-

scheiden werden.

[8 . ] Sich Von Unordenlichen essen Und trincken wie auch vor Spillen

hüötten [ : ]

Mäniglich Solle sich hüötten vor unordenlichem essen trinken und

vor Üppigkeit , Sonderlich wan er auff die wacht ziechen sölle Wie

auch vor allem Spillen , daruss andern nichts als gross Unglücks und

ungelegenheit erwachst
[9 . ] Frauwen , Jungfrauwen , auch alten Leüthen Und Jungen kinderen ver¬

schonen [ : ]

Der Frauen Jungfrauen alten leütten Undt Kinderen Solle Man ver-

schonnen Unnd sey weder schänden , mishandlen noch verletzen , Sey
stehlen sich dan Zu wehr , mit schlagen werffen verhinderen , practi-

cieren verachten Worttzeichen geben , oder Mit unordenlichem ge-

schreih . Jn welchem fahl sey wohl nach gestalt der Sachen mögen ge¬
strafft werden

[10 . ] Fruchtbahre bäum und Räben Nit Verderben , Noch Eynichen pflüg

hinwegnemen [ : ]
Keiner Soll Fruchtbahre bäum weder auff den felden Noch in den

gärtten umbhauen , die Wein Räben verderben Noch die pflüg hinwägne-
men bey gebürender Straff

[11 . ] Keiner den anderen sein quarttier nemmen [ : ]
Keiner sol dem anderen sein quarttier einnemmen , auch weder dass

Zeichen noch die schrifft an der portten durchwüschen bey Verlie-

rung seines soldts , auch ein Jeder Seinem fahnen folgen Biss Jhnne
dass Jhnnen verzeigte quarttier

[12 . ] Nitt ab der schiitwacht Zu gehen noch daruff Zu schlaffen [ : ]
Keiner sölle ab der schiitwacht gehen ohnabgelöst , auch auff der
Selben nit schlaffen , und wass Jhme in diessem fahl widerfahren
Möchte an Jhme selbs haben . Wan es auch an einen offenbahr wurde,

Solle er als baldt dem Richter verzeigt und von demselben gebürendt

abgestrafft werden
[13 . ] Nichts Zu Rauben in der Eydtgnosschafft [ : ]

Keinner sol in der Eydtgnosschafft rauben noch nemen Weder kämen

haberen roggen gersten noch andere früchte auch nichts auss häüsse-

ren auss tragen ohnne noth . Undt daselbst er es gebürrendt bezahle:

[14 . ] Jnn dem abziechen von der wacht , nit singen noch schreien ] : ]
Welche ab der Wacht Mit Erlaubtnus der officiers Jn Jhr quartier

sich begeben , Sollen es thun ohnne Muttwillen Singen Und schreien.

[15 . ] Ohne noth Nit schiessen [ : ]
Auch keiner weder tags noch nachts Jm feldt sein Büchs abschiessen

ohne noth , Und dass alless bey gebührender Straff dess Kriegs



Rechts ”.

1) Der besseren Verständlichkeit wegen wurde bei der Bearbeitung die Inter¬
punktion etwas den heutigen Gepflogenheiten angeglichen.

AH 102 , 96 - 97
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